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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 

 

Organisationseinheit 

Schulen und Sport  
Datum 

02.04.2013 
Drucksachen-Nr. 

2013/315 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kultur- und Schulausschuss öffentlich 22.04.2013 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 1 

Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz; 

Einrichtung einer einjährigen Berufsfachschule für Metalltechnik, Fachrichtung 

Installationstechnik ab dem Schuljahr 2013/14 

 

 
Beschlussvorschlag 

Der Einrichtung einer einjährigen Berufsfachschule für Metalltechnik, Fachrichtung 

Installationstechnik an der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz zum Schuljahr 2013/14 

wird gem. § 30 Schulgesetz zugestimmt. 
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Sachverhalt 

Die Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz unterrichtet die Auszubildenden für den Beruf „Anla-
genmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“. Es handelt sich um einen 3½ -
jährigen dualen Ausbildungsgang. Im Schuljahr 2012/13 besuchen insgesamt 97 Auszubil-
dende die Zeppelin-Gewerbeschule, 22 davon das 1. Ausbildungsjahr.  

Mit Schreiben vom 17.10.2012 (Anlage 1) hat die Innung für Sanitär- und Heizungstechnik 
Konstanz einen Antrag auf Einrichtung einer einjährigen Berufsfachschule Metalltechnik, 
Fachrichtung Installationstechnik gestellt. Die beantragte Berufsfachschule wird als Vollzeit-
schule geführt und soll das 1. Ausbildungsjahr des oben aufgeführten dualen Ausbildungs-
berufes ersetzen. 

Für die Ausbildung sind praktische Fertigkeiten und gewisse Grundkenntnisse erforderlich, 
die in der einjährigen Berufsfachschule besser vermittelt werden können. Die Innung erwar-
tet unter anderem eine bessere Grundqualifikation, eine erhöhte Übernahmequote der Aus-
zubildenden durch die Betriebe und eine geringere Quote der Abbrecher. Der erfolgreiche 
Besuch der Berufsfachschule soll als erstes Ausbildungsjahr angerechnet werden.  

Bereits im Oktober 2009 hatte die Handwerkskammer Konstanz einen gleichlautenden An-
trag gestellt. Der Kultur- und Schulausschuss hat in der Sitzung am 22.11.2010 die Einrich-
tung der Berufsfachschule begrüßt, aufgrund der damit verbundenen notwendigen baulichen 
Maßnahmen jedoch keine Möglichkeit gesehen, die Berufsfachschule einzurichten.  

Wie die Schule in ihrem Schreiben vom 16.01.2013 (Anlage 2) ausführt, kann die einjährige 
Vollzeitschule zwischenzeitlich unabhängig von einem Neubau der Werkstatt angeboten 
werden. Das Berufsfeld „Metalltechnik, Fachrichtung Sanitär-Heizung-Klima, gehört zum Pro-
fil der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz; die oben angeführte Ausbildung erfolgt im Land-
kreis Konstanz ausschließlich an der Zeppelin-Gewerbeschule.  

Durch den bereits bestehenden Ausbildungsgang im dualen System ist die sächliche Aus-
stattung teilweise vorhanden. Ebenso steht das Regierungspräsidium Freiburg der Einrich-
tung der Schulart positiv gegenüber. 

Deshalb schlägt die Verwaltung vor, den Beschluss zur Einrichtung einer einjährigen 
Berufsfachschule für Metalltechnik, Fachrichtung Installationstechnik an der Zeppelin-
Gewerbeschule Konstanz zum Schuljahr 2013/14 nach § 30 Schulgesetz zu fassen. 

 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Die weitere Ausstattung wird vom Schulbudget der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz ge-

tragen.  

 

 

Anlagen 

Anlage 1 – Schreiben der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Konstanz  vom 

17.10.2012 

Anlage2 – Schreiben der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz vom 16.01.2013 
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